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Gemeinde Graal-Müritz       Graal-Müritz, 17.05.2021 
 
Ordnung und Soziales                                         TOP 5 

 

    VORLAGE G  32-5/2021 
       zur Sitzung der Gemeindevertretung am 27.5.2021 

 

Besetzung der Schiedsstelle, Verabschiedung/Neuwahl Schiedspersonen 

A) Sachstandsbericht 

B) Stellungnahme der Verwaltung 

C) Votum der Fachausschüsse 

D) Finanzierung 

E) Umweltverträglichkeit 

F) Beschlussvorschlag 

Zu A) und B) 

Am 28.04.2016 wurden Herr Dr. Winfried Bähn und Frau Heidemarie Köhler erneut von der 

Gemeindevertretung zu den Schiedspersonen für die Gemeinde Graal-Müritz gewählt. Eine 

Amtsperiode beträgt gemäß § 3 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes M-V vom 13. 

September 1990, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. November 2015 (GVOBl. M-V S. 

462) 5 Jahre, die nunmehr abgelaufen sind. 

Zur Durchführung von Schlichtungsverfahren nach dem Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz M-V 

ist die Gemeinde zur Einrichtung und Unterhaltung einer Schiedsstelle gesetzlich verpflichtet. 

Herr Dr. Winfried Bähn, Schiedsmann seit 1994, hat sich bereit erklärt, das Amt als Schiedsperson für 

eine weitere Amtsperiode fortzuführen. Er verfügt über die erforderliche Eignung gemäß § 4 des 

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes M-V und darüber hinaus über eine Menge Erfahrung und 

Sachkunde. Mit Schreiben des Amtsgerichtes Rostock vom 05. Mai 2021 wurde mitgeteilt, dass es 

keine Einwände gegen eine Neuwahl von Herrn Dr. Bähn gibt. 

Frau Heidemarie Köhler verabschiedet sich nach mehr nunmehr 11 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit 

als stellvertretende Schiedsfrau aus diesem Amt. 

Wir sprechen Frau Köhler unseren Respekt und Dank für ihre geleistete Arbeit und 

Einsatzbereitschaft aus. 

Eine Rückfrage beim Amtsgericht Rostock und dem Bund Deutscher Schiedsmänner und 

Schiedsfrauen hat ergeben, dass es keine rechtlichen Bedenken gibt, zunächst Herrn Dr. Winfried 

Bähn als Schiedsmann zu wählen und die Wahl eines geeigneten Bewerbers bzw. einer geeigneten 

Bewerberin nach § 2 Abs. 2 als stellvertretende Schiedsperson nachzuziehen. Die Tätigkeit als 

Schiedsmann kann nach Neuwahl und Bestätigung durch das Amtsgericht wieder aufgenommen 

werden. 

Zu C) entfällt. 
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Zu D): 

Hinsichtlich Finanzierung und Zuständigkeit gibt es keine Veränderungen. 

Zu E): entfällt 

Zu F): 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

Herr Dr. Winfried Bähn wird als Schiedsperson der Gemeinde Graal-Müritz gewählt. 

 

______________________ 

Susanna Seibt 

SB Ordnung und Soziales 

 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15 

Davon anwesend: ___ 

Ja-Stimmen:  ___ 

Nein-Stimmen:  ___ 

Stimmenthaltungen: ___ 

 

 

 

 

____________________________   _________________________ 

Jörg Griese      Dr. Benita Chelvier 

Bürgervorsteher     Bürgermeisterin 


